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Umsatzsteuer mtl. 12. 10. 10.

Umsatzsteuer viertelj. 12.

Lohnsteuer 12. 10. 10.

Einkommensteuer 10.

Körperschaftsteuer 10.

Schonfrist für Zahlungen zu obigen Steuern 15. 13. 13.

Gewerbesteuer 16.

Grundsteuer 16.

Schonfrist für Zahlungen zur Gewerbe-/Grundsteuer 19.
SV-Beitragsnachweis 26. 23. 25.
Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 25. 27.

Seit 2025 ist (begleitet von Übergangsvorschriften) bei Umsätzen zwischen 
inländischen Unternehmern eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) zu verwen-
den. Ein erstes Schreiben des Bundesfinanzministeriums zu dem Thema datiert 
vom 15.10.2024. Ein Jahr später wurde nun ein zweites Schreiben veröffentlicht, 
in dem die Finanzverwaltung vor allem auf mögliche Fehler bei E-Rechnungen 
eingeht und dabei drei Fehlerarten unterscheidet.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

  �Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor, sind die Unterkunftskosten grund-
sätzlich als Werbungskosten abzugsfähig. Doch aufgepasst: Das setzt nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs voraus, dass der Steuerpflichtige auch 
dazu verpflichtet ist, die Kosten zu tragen. Im Streitfall scheiterte ein Abzug 
bei der Ehefrau, weil der Ehemann die Wohnung angemietet hatte und auch 
die Miete von seinem Konto bezahlte. 

  �Verluste aus der Vermietung einer Ferienwohnung sind nur anzuerkennen, 
wenn eine Einkünfteerzielungsabsicht besteht. Das Kriterium der „ortsüblichen 
Vermietungszeit“ hat der Bundesfinanzhof jüngst präzisiert.  

  �Die Finanzverwaltung ist bei einer Betriebsprüfung grundsätzlich berechtigt, 
vom Steuerpflichtigen sämtliche E-Mails mit steuerlichem Bezug anzufordern. 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs obliegt es daher dem Steuer-
pflichtigen, aus den angeforderten Mails solche E-Mails herauszufiltern und 
dem Prüfer nicht vorzulegen, die keine Steuerrelevanz haben.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für  
Januar 2026. Viel Spaß beim Lesen!
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EDITORIAL 

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,
mit dem Jahreswechsel rückt ein zentrales 
klimapolitisches Instrument der EU in den  
Fokus: der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus 
(Carbon Border Adjustment Mechanism – 
CBAM). Ziel dieses neuen Regelwerks ist 
es, sogenannte Carbon Leakage-Effekte zu 
vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen europäischen und außer-
europäischen Produzenten zu schaffen.
 
CBAM betrifft zunächst Unternehmen, 
die bestimmte emissionsintensive Waren 
aus Drittstaaten in die EU einführen. Für 
diese Produkte sollen künftig CO₂-Kosten 
anfallen, die dem Preisniveau des euro-
päischen Emissionshandels entsprechen.
 
Seit Oktober 2023 befindet sich CBAM in 
einer Übergangsphase, die bis Ende 2025 
andauerte. Am 1. Januar 2026 begann nun 
die eigentliche Umsetzungsphase. Für die 
gemeldeten Emissionen müssen CBAM-
Zertifikate erworben werden. Parallel dazu 
werden die kostenlosen Zuteilungen im 
EU-Emissionshandel schrittweise reduziert. 
CBAM entwickelt damit eine unmittelbare 
kostenrelevante Wirkung, insbesondere für 
importabhängige Unternehmen und inter-
national verzahnte Lieferketten.
 
Für viele Unternehmen stellt CBAM nicht 
nur eine umweltpolitische Maßnahme 
dar, sondern eine neue Compliance- und 
Steuerungsaufgabe. Die frühzeitige Ana-
lyse betroffener Warenströme, die Ab-
stimmung mit ausländischen Lieferanten 
sowie der Aufbau belastbarer Emissions-
datensysteme sind entscheidend, um 
Risiken zu minimieren und Planungssicher-
heit zu gewinnen.
 
Wir empfehlen betroffenen Unternehmen, 
sich frühzeitig mit den Anforderungen 
auseinanderzusetzen. Gerne begleiten wir  
Sie dabei mit unserer steuerlichen, regu-
latorischen und prüferischen Expertise.

Carsten Ernst
Wirtschaftsprüfer | 
Steuerberater  

Geschäftsführender
Gesellschafter

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Doppelte Haushaltsführung: Keine Werbungs
kosten für vom Ehegatten gezahlte Zweitwohnung
Liegt eine steuerlich anzuerkennende dop-
pelte Haushaltsführung vor, sind die Unter-
kunftskosten für die Wohnung am Beschäf-
tigungsort bis zu 1.000 EUR pro Monat als 
Werbungskosten abzugsfähig. Doch aufge-
passt: Das setzt nach einer aktuellen Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs voraus, 
dass der Steuerpflichtige auch dazu ver-
pflichtet ist, die Kosten zu tragen. 

  Sachverhalt

Im Streitfall erzielte die Ehefrau Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit. Am Beschäf-
tigungsort nutzte sie zusammen mit ihrer 
Tochter eine Wohnung im Zuge einer dem 
Grunde nach anzuerkennenden doppelten 
Haushaltsführung. Die Wohnung hatte der 
Ehemann angemietet, der auch die Miete 
einschließlich der Nebenkosten von seinem 
Konto überwies.

Die Mietaufwendungen machte die Ehefrau 
als Werbungskosten geltend – jedoch zu 
Unrecht, wie nun der Bundesfinanzhof ent-
schieden hat. 

Der Bundesfinanzhof führte u. a. aus, dass nur 
solche Aufwendungen als Werbungskosten ab-
ziehbar sind, die die persönliche Leistungs-
fähigkeit des Steuerpflichtigen mindern. Von 
diesem Grundsatz gilt auch für Ehegatten 
keine Ausnahme. Denn auch hier gilt, dass 
der Aufwand eines Dritten ohne eigene Kos-
tenbeteiligung nicht zum eigenen Werbungs-
kostenabzug berechtigt. Danach kann ein 
Steuerpflichtiger die Aufwendungen seines 
Ehegatten grundsätzlich nicht als „Drittauf-
wand“ abziehen.

Aufwendungen können als eigene Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abgezogen 
werden, wenn ein Dritter dem Steuerpflich-

tigen einen Geldbetrag zuwenden will und 
zur Abkürzung des Zahlungswegs Verbind-
lichkeiten des Steuerpflichtigen begleicht, 
die diesem aus aufwandsverursachenden 
Vorgängen entstanden sind. Diese Konstella-
tion lag aber im Streitfall nicht vor. Denn der 
Ehemann hat seiner Ehefrau mit der Beglei-
chung der Miete nichts zugewandt, sondern 
diese als Mieter der Wohnung und somit als 
Schuldner der Miete auf eigene Rechnung 
geleistet.

  Praxistipp

Hätte die Ehefrau die Wohnung angemietet, 
der Ehemann jedoch die Miete bezahlt, wäre 
es zu einem abgekürzten Zahlungsweg ge-
kommen. 

Eine Zahlung von einem gemeinsamen Konto 
der Eheleute hätte nichts geändert. Denn 
auch solche Zahlungen gelten unabhängig 
davon, aus wessen Mitteln das Guthaben auf 
dem Konto stammt, jeweils für Rechnung 
desjenigen geleistet, der den Betrag schuldet, 
sofern keine besonderen Vereinbarungen 
getroffen wurden.

Die Zahlungen konnten der Ehefrau auch 
nicht im Wege des abgekürzten Vertrags-
wegs zugerechnet werden. In diesen Fällen 
schließt der Dritte im eigenen Namen für 
den Steuerpflichtigen einen Vertrag und 
leistet auch die Zahlungen. Eine Zurechnung 
von Aufwendungen setzt hier voraus, dass 
die wegen des Vertrags zu erbringenden 
Leistungen eindeutig der Erwerbssphäre 
des Steuerpflichtigen zuzuordnen sind. Bei 
Dauerschuldverhältnissen, wie insbesondere 
bei Verträgen auf Nutzungsüberlassung, 
führt eine Abkürzung des Vertragswegs nicht 
zu abziehbaren Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 9.9.2025, Az. VI R 16/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250893
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Verträge zwischen nahen Angehörigen:  
Besser schriftlich, auch wenn nicht zwingend erforderlich
Nach einem aktuellen Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts ist die Einhaltung der 
Schriftform kein Erfordernis für den steuer-
lichen Betriebsausgabenabzug. Bei einem 
Fremdvergleich dürfe nicht allein darauf ab-
gestellt werden, dass die Beteiligten im Vor-
feld keine schriftliche Vereinbarung getroffen 
hatten, sondern es hat vielmehr eine Gesamt-
betrachtung aller maßgeblichen Umstände 
des jeweiligen Einzelfalls zu erfolgen.“

Allein der fehlende Abschluss eines schrift-
lichen Vertrags führt nicht zwingend dazu, dass 
Verträge zwischen nahen Angehörigen steu-
erlich nicht anzuerkennen sind. Ein steuer-

liches Schriftformerfordernis gibt es grund-
sätzlich nicht. 

  Hintergrund

Bei Verträgen unter nahen Angehörigen 
(z. B. Ehegatten) schauen die Finanzämter 
regelmäßig ganz genau hin. Denn während 
Vertragsgestaltungen zwischen fremden 
Dritten von Interessengegensätzen geprägt 
sind, fehlen diese in der Regel bei Verträgen 
zwischen nahen Angehörigen. Somit steht 
zumindest die Vermutung im Raum, dass 
die Vereinbarungen nur aus Steuerersparnis-
gründen geschlossen wurden. 

  Praxistipp

Trotz der positiven Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts sollten Verträge zwischen 
nahen Angehörigen aus Beweisgründen 
schriftlich abgeschlossen werden. Da die Ver-
einbarungen einem Fremdvergleich stand- 
halten müssen, sollten Leistung und Gegen-
leistung eindeutig geregelt werden. Von 
besonderer Wichtigkeit ist, dass das Verein-
barte auch tatsächlich durchgeführt wird.

Quelle  |  BVerfG, Beschluss vom 27.5.2025, Az. 2 BvR 172/24,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 251029

keit, einen niedrigeren gemeinen Wert anzu-
setzen, wenn der Steuerpflichtige nachweist, 
dass der ermittelte Grundsteuerwert um 
mindestens 40 % über diesem nachgewiese-
nen Wert liegt.

Beachten Sie  |  Einzelne Kläger haben be-
reits angekündigt, Verfassungsbeschwerde 
gegen die Entscheidungen beim Bundes-
verfassungsgericht einzulegen. Zudem sind 
beim Bundesfinanzhof (Stand Dezember 
2025) weitere Verfahren zum Bundesmo-
dell und zu den Ländermodellen von Baden-
Württemberg, Bayern, Hamburg und Hessen 
anhängig. 

Quelle  |  Bundesfinanzhof und Bund der Steuerzahler,  
Pressemitteilungen vom 10.12.2025

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Der Bundesfinanzhof sieht das Bundesmodell der neuen Grundsteuer als 
verfassungskonform an
Der Bundesfinanzhof hat in drei aktuellen 
Entscheidungen zum sogenannten Bundes-
modell der Grundsteuer keine erheblichen 
Zweifel daran geäußert, dass die Bewer-
tungsvorschriften gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz 
verstoßen. Geklagt hatten Wohnungseigen-
tümer aus drei Bundesländern. Die Kläger 
kritisierten die Typisierungen und Pauscha-
lierungen, auf denen die Vorschriften des 
Ertragswertverfahrens für die Bewertung 
von Wohnungseigentum des Bundesmodells 
beruhen. Insbesondere der Ansatz von stan-
dardisierten Mieten und Bodenrichtwerten 
sei zu pauschal und führe vielfach zu reali-
tätsfernen Bewertungen, zudem blieben 
objektspezifische Besonderheiten unberück-
sichtigt.

Merke  |  Die Bewertungsvorschriften nach 
dem sogenannten Bundesmodell werden in 
elf Bundesländern für die Berechnung der 
Grundsteuer ab dem 1.1.2025 herangezo-
gen. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 
Hessen und Niedersachsen wenden eigene 
Grundsteuermodelle an.

Zwar erkennt der Bundesfinanzhof an, dass 
das typisierende und pauschalierende Be-
wertungsverfahren unvermeidlich zu Härten 
führt, doch verstoße dies allein nicht gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz. Der Ge-
setzgeber dürfe dem staatlichen Interesse 
an einem überschaubaren Aufwand bei der 
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 
im Massenverfahren den Vorzug geben. Zu-
dem verwiesen die Richter auf die Möglich-
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FÜR VERMIETER

Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht:  
Neues zur ortsüblichen Vermietungszeit für eine Ferienwohnung
Verluste aus der Vermietung einer Ferien-
wohnung sind nur anzuerkennen, wenn eine 
Einkünfteerzielungsabsicht besteht. Zu dem 
Kriterium der „ortsüblichen Vermietungszeit“ 
liefert eine aktuelle Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs neue Erkenntnisse. 

Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungs-
tätigkeit ist grundsätzlich und typisierend 
von der Absicht des Steuerpflichtigen aus-
zugehen, einen Einnahmeüberschuss zu er-
wirtschaften. Dies gilt bei ausschließlich an 
Feriengäste vermieteten und in der übrigen 
Zeit hierfür bereitgehaltenen Ferienwohnun-
gen, wenn das Vermieten die ortsübliche 

Vermietungszeit von Ferienwohnungen – ab- 
gesehen von Vermietungshindernissen – nicht  
erheblich (das heißt um mindestens 25 %) 
unterschreitet. 

Beachten Sie  |  Wird die ortsübliche Ver-
mietungszeit erheblich unterschritten, liegt 
keine auf Dauer ausgerichtete Vermietungs-
tätigkeit vor. Die Einkünfteerzielungsabsicht 
muss dann durch eine Prognoserechnung 
überprüft werden.

Um den Einfluss temporärer Faktoren mög-
lichst gering zu halten und ein einheitliches 
Bild zu erlangen, ist auf die durchschnittliche 

Auslastung der Ferienwohnung über einen 
längeren Zeitraum abzustellen – und dies ist 
ein zusammenhängender Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren. 

Merke  |  Der Zeitraum, für den die durch-
schnittliche Auslastung zu ermitteln ist, kann 
entweder mit dem streitigen Zeitraum star-
ten, ihn umfassen oder mit ihm enden. 

Insoweit obliegt die Darlegungslast dem 
Steuerpflichtigen, den Zeitraum zu benen-
nen sowie die Werte darzustellen und nach-
zuweisen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 12.8.2025, Az. IX R 23/24,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250707

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Steuertipps für Erbschaften und Schenkungen
Das Finanzministerium Baden-Württemberg 
hat eine Broschüre veröffentlicht, in der 
die wichtigsten Inhalte des Erbschaft‑ und 
Schenkungsteuerrechts erläutert werden 
(z. B. die Steuerpflicht, Freibeträge, Steuer-

klassen sowie Verschonungen für das Fa-
milienheim und das Betriebsvermögen). 
Die Broschüre (Stand 7/2025) kann unter  
www.iww.de/s14760 kostenlos herunter
geladen werden. 

FÜR ARBEITGEBER

Regeln für schwankenden Verdienst im Minijob
Wenn das Einkommen bei einem Minijob 
nicht immer gleich hoch ist, spricht man 
von einem schwankenden Verdienst. Solche 
Schwankungen sind grundsätzlich möglich –  
solange Regeln eingehalten werden. Hierüber 
hat jüngst die Minijob-Zentrale informiert. 

Der monatliche Verdienst darf im Durch-
schnitt 556 EUR (ab 2026: 603 EUR) nicht 
überschreiten. Entscheidend ist nicht jeder 
einzelne Monat, sondern der Durchschnitt 
über ein ganzes Jahr. Das heißt: Auch wenn 
in einzelnen Monaten mehr verdient wird, 
liegt ein Minijob vor – solange die Jahresver-
dienstgrenze (2025: 6.672 EUR [12 Monate x 
556 EUR]; ab 2026: 7.236 EUR [12 Monate x 
603 EUR]) eingehalten wird.

Arbeitgeber müssen den regelmäßigen Ver-
dienst vorausschauend schätzen. Dabei sind 
regelmäßig wiederkehrende und vertraglich 
zugesicherte Einmalzahlungen (z. B. Weih-
nachtsgeld) bei der Prognose zu berücksich-
tigen.

Nicht alle Schwankungen im Verdienst sind 
vorhersehbar. Beispielsweise kann es durch 
eine Krankheitsvertretung vorkommen, dass 
der Verdienst die jährliche Verdienstgrenze 
überschreitet. Dies ist unter den folgenden 
Voraussetzungen möglich:

  �Das Überschreiten muss unvorhersehbar 
sein.

  �Es kommt nur gelegentlich vor (maximal 
zwei Mal in zwölf Monaten).

  �Der Verdienst darf nicht mehr als das 
Doppelte der monatlichen Verdienstgrenze 
betragen.

  Beispiel

Ein Verkäufer hat seit dem 1.4.2025 einen 
Minijob. Er verdient regelmäßig im Monat 
510 EUR. Durch eine einmalige Krankheitsver-
tretung beträgt sein Verdienst im September 
2025 1.100 EUR.

Es besteht weiterhin ein Minijob. Der Verdienst 
überschreitet zwar die Jahresverdienstgrenze. 
Jedoch liegt ein unvorhersehbares und ein-
maliges Überschreiten mit einem monatlichen 
Verdienst bis maximal 1.112 EUR vor. 

Quelle  |  Minijob-Zentrale, Mitteilung vom 5.11.2025:  
„Mehr verdienen im Minijob: Regeln für schwankenden Verdienst“



FÜR UNTERNEHMER

Betriebsprüfer dürfen E-Mails mit steuerlichem Bezug anfordern

Die Finanzverwaltung ist bei einer Betriebs-
prüfung grundsätzlich berechtigt, vom Steuer-
pflichtigen sämtliche E-Mails mit steuer-
lichem Bezug anzufordern. So lautet eine 
aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs. 

  Aufbewahrungspflicht 

§ 147 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) be-
stimmt, welche Unterlagen aufzubewahren 
und dem Betriebsprüfer auf Anforderung 
vorzulegen sind. Dazu gehören vor allem die 
Buchungsbelege und die Jahresabschlüsse 
nebst Jahresabschlussunterlagen. Aber auch 
die empfangenen und abgesandten Handels- 
und Geschäftsbriefe sind aufzubewahren und  
auf Anforderung vorzulegen. 

Dabei ist zu beachten, dass der Betriebsprüfer 
auch

  �Einsicht in die gespeicherten Daten neh-
men und das Datenverarbeitungssystem 
zur Prüfung dieser Unterlagen nutzen 
darf sowie

  �verlangen kann, dass die Daten nach sei-
nen Vorgaben maschinell ausgewertet 
zur Verfügung gestellt werden oder nach 
seinen Vorgaben in einem maschinell 
auswertbaren Format an ihn übertragen 
werden.

Beachten Sie  |  Sollten dabei Kosten ent-
stehen, müssen diese die Steuerpflichtigen 
tragen.

  Auch E-Mails sind aufzubewahren 

Dass zu den Handels- und Geschäftsbriefen 
auch E-Mails zählen, hat der Bundesfinanz-
hof bereits vor einigen Jahren entschieden. 
Hintergrund dafür ist, dass die gesamte (den 
betrieblichen Bereich betreffende) Korres
pondenz aufzubewahren ist, soweit sie sich 
auf die Vorbereitung, Durchführung oder 
Rückgängigmachung eines Handelsgeschäfts 
bezieht. 

Auf die Form der Korrespondenz kommt es 
nicht an. Auch Fernschreiben, Telegramme 
und E-Mails sind aufbewahrungspflichtig. 
Das gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
jedenfalls insoweit, wie die E-Mail selbst – 
und nicht lediglich ihr Anhang – rechnungs-
legungsrelevante Informationen enthält. 
Sollten sich die Informationen nicht aus der 
E-Mail, sondern nur aus dem Anhang er
geben, dann ist zumindest der Anhang auf-
zubewahren.

  �Anforderung der 
E-Mail-Korrespondenz

Betriebsprüfer dürfen die Vorlage derjenigen 
E-Mails verlangen, die sich auf die Vorberei-
tung, den Abschluss und auch auf die Durch-
führung eines Handelsgeschäfts beziehen. 
Jedoch darf der Prüfer nicht den kompletten 
Mail-Verkehr anfordern. Er muss sich auf die 
rechnungslegungsrelevanten Informationen 
beschränken. 

Die Anforderung eines Gesamtjournals, das 
einerseits erst noch erstellt werden müsste 
und andererseits auch Informationen zu 
E-Mails ohne steuerlichen Bezug enthält, ist 
damit unzulässig. Denn es existiert keine 
Rechtsgrundlage zur Vorlage jedweder E-Mail-
Korrespondenz. 

Fordert der Prüfer aber die komplette steuer-
lich relevante E-Mail-Korrespondenz an, die 
im Zusammenhang mit Eingangs- und Aus-
gangsrechnungen steht oder einen bestimm-
ten steuerlich relevanten Sachverhalt betrifft, 
ist der Aufforderung zu folgen.

Merke  |  Es ist oft problematisch, dass die 
Datenbestände im E-Mail-Verkehr regel-
mäßig nicht so strukturiert sind, dass sich 
genau die E-Mails herausfiltern lassen, auf 
die der Prüfer ein Anrecht hat. Es obliegt 
daher dem Steuerpflichtigen, aus den ange-
forderten Mails im Rahmen des Erstqualifi-
kationsrechts solche E-Mails herauszufiltern 
und dem Prüfer nicht vorzulegen, die keine 
Steuerrelevanz haben. 

Und was ist, wenn der Aufforderung des 
Betriebsprüfers nicht nachgekommen wird? 
Im Zweifel kann er die Besteuerungsgrund-
lagen dann insoweit schätzen. Er kann aber 
auch ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen 
einfordern. Wird dagegen verstoßen, wird 
der Prüfer ein Mitwirkungsverzögerungsgeld 
nach § 200a AO festsetzen. 

Quelle  |  BFH, Beschluss vom 30.4.2025, Az. XI R 15/23,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250230
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FÜR UNTERNEHMER

Elektronische Rechnungen:  
Zweites Schreiben des Bundesfinanzministeriums
Seit 2025 ist (begleitet von Übergangsvor-
schriften) bei Umsätzen zwischen inländi-
schen Unternehmern eine elektronische 
Rechnung (E-Rechnung) zu verwenden. Ein 
erstes Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums zu dem Thema datiert vom 15.10.2024. 
Ein Jahr später wurde nun ein zweites Schrei-
ben veröffentlicht. 

  Übergangsregelungen

Nach § 14 Abs. 1 S. 3 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) ist eine E-Rechnung eine Rechnung, 
die in einem strukturierten elektronischen 
Format ausgestellt, übermittelt und empfan-
gen wird und eine elektronische Verarbeitung 
ermöglicht. 

Beachten Sie  |  Für die Ausstellung von 
E-Rechnungen sind nach den Vorgaben des  
§ 27 UStG Übergangsregeln nutzbar: Der all-
gemeine Übergangszeitraum beträgt zwei 
Jahre (Pflicht ab 2027). Drei Jahre gelten für 
Unternehmer mit einem Gesamtumsatz von 
bis zu 800.000 EUR im Jahr 2026.

Merke  |  Beim Empfang einer E-Rechnung 
gilt keine Übergangsregelung, er ist somit 
seit dem 1.1.2025 durch den Rechnungs-
empfänger zu gewährleisten. Für den Emp-
fang reicht die Bereitstellung eines E-Mail-
Postfachs aus. 

  Fehlerarten 

In dem neuen Schreiben geht das Bundes
finanzministerium insbesondere auf mögliche 
Fehler ein und unterscheidet drei Arten von 
Fehlern. 

  Formatfehler

Formatfehler liegen vor, wenn die Rechnungs-
datei nicht den zulässigen Syntaxen bzw. 

deren technischen Vorgaben entspricht oder 
in den Fällen des § 14 Abs. 1 S. 6 Nr. 2 UStG 
keine richtige und vollständige Extraktion 
zulässt.

Beachten Sie  |  Eine Datei, die wegen 
Formatfehlern die Anforderungen an das 
strukturierte elektronische Format einer 
E-Rechnung nicht erfüllt, stellt eine sonstige 
Rechnung in einem anderen elektronischen 
Format dar.

  Geschäftsregelfehler

Sogenannte Geschäftsregelfehler liegen 
vor, wenn die Rechnungsdatei gegen die 
für dieses E-Rechnungsformat gültigen 
Geschäftsregeln verstößt. Geschäftsregeln 
sind technische Vorschriften zur Überprüfung 
der logischen Abhängigkeiten der in einer E-
Rechnung enthaltenen Informationen. 

Geschäftsregelfehler können sich beispiels-
weise dadurch ergeben, dass die in einer 
Rechnung enthaltenen Informationen unvoll-
ständig sind (z. B. keine Angabe im Pflichtfeld  
„BT-10 Buyer reference“ in einer XRechnung).

Beachten Sie  |  Betrifft der Geschäftsregel-
fehler nicht die umsatzsteuerlichen Pflicht-
angaben der §§ 14 Abs. 4 und 14a UStG 
(z. B. vollständiger Name und Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des Leistungs-
empfängers sowie das Ausstellungsdatum), 
sondern andere Inhalte, ist dies umsatzsteuer-
lich unbeachtlich.

  Inhaltsfehler

Inhaltsfehler liegen vor, wenn gegen die 
umsatzsteuerlichen Pflichtangaben der  
§§ 14 Abs. 4 und 14a UStG verstoßen wird. 
In diesen Fällen liegt eine nicht ordnungs-
gemäße Rechnung vor.

  Validierung

Das Bundesfinanzministerium führt aus, dass 
etwaige Fehler mit einer geeigneten Validie-
rungsanwendung überprüft werden können.

Eine Validierung der E-Rechnung ersetzt aber 
nicht die dem Empfänger obliegende Pflicht 
zur Überprüfung der Rechnung auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit, sondern unterstützt 
ihn hierbei.

Ein Unternehmer kann sich bei Beachtung 
der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen 
Kaufmanns auf das technische Ergebnis 
einer Validierung (hinsichtlich des Formats 
und der Geschäftsregeln) durch eine ge-
eignete Validierungsanwendung verlassen. 
Zum Nachweis bietet es sich an, den Validie-
rungsbericht aufzubewahren.

  Aufbewahrung

Nach § 14b Abs. 1 UStG gilt umsatzsteuer-
lich, dass ein Unternehmer ein Doppel jeder 
ein- und ausgehenden Rechnung acht Jahre 
aufzubewahren hat. Dabei müssen die Echt-
heit der Herkunft, die Unversehrtheit ihres 
Inhalts und ihre Lesbarkeit gewährleistet 
sein. 

Bei einer E-Rechnung ist zumindest deren 
strukturierter Teil so aufzubewahren, dass 
er unversehrt in seiner ursprünglichen Form 
vorliegt. Für umsatzsteuerliche Zwecke gilt, 
dass alleine wegen einer Speicherung und 
Archivierung von E-Rechnungen außerhalb 
eines GoBD-konformen Datenverarbeitungs-
systems kein Verstoß gegen § 14b Abs. 1 UStG 
und die Unversehrtheit des Inhalts im Sinne 
des § 14 Abs. 3 UStG vorliegt.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 15.10.2025,  
Az. III C 2 - S 7287-a/00019/007/243, unter www.iww.de,  
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